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Vorgaben der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für 
die Flüchtlings- und Integrationsberatung und förderrechtliche Hinweise 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit der Änderung der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

(14. BayIfSMV) vom 14. Oktober 2021 gelten gelockerte infektionsschutzrechtliche 

Vorgaben für die Flüchtlings- und Integrationsberatung auf Grundlage der Bera-

tungs- und Integrationsrichtlinie. Mit diesem Schreiben informieren wir  Sie über 

den allgemeinen rechtlichen Rahmen. Für Fragen, die die Umsetzung infektions-

schutzrechtlicher Vorgaben im Einzelfall betreffen, stehen wir unter den oben an-

gegebenen Kontaktdaten gerne zur Verfügung. Einzelfallbezogene Nachfragen 

hinsichtlich förderrechtlicher Auswirkungen von infektionsschutzrechtlichen Vorga-

ben bitten wir, an die Regierung von Mittelfranken als Bewilligungsbehörde zu 

richten. 
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I. Vorgaben der 14. BayIfSMV für die Flüchtlings- und Integrationsberatung 

 

1. Maskenpflicht  

Mit der 14. BayIfSMV wird die medizinische Maske der neue Maskenstan-

dard. Gemäß § 2 Abs. 3 S. 3 der 14. BayIfSMV gilt die Maskenpflicht für 

Beschäftigte während ihrer dienstlichen Tätigkeit nur im Rahmen arbeits-

schutzrechtlicher Bestimmungen. 

 

2. 3-G-Grundsatz, 2G und 3G plus 

Im Innenbereich gilt gemäß § 3 der 14. BayIfSMV ab einer 7-Tage-Inzidenz 

von 35 der 3-G-Grundsatz, d. h. Zugang haben grundsätzlich nur Geimpfte, 

Genesene oder aktuell Getestete. Soweit ein Testnachweis erforderlich ist, 

genügen neben PCR-Tests, PoC-PCR-Tests und PoC-Antigentests auch 

unter Aufsicht vorgenommene Antigentests zur Eigenanwendung unter 

Laien (Selbsttests). In geschlossenen Räumlichkeiten ist auf ausreichende 

Belüftung zu achten. 

 

Seit dem 6. Oktober 2021 wird Anbietern, Veranstaltern und Betreibern von 

Einrichtungen, die der 3G-Regel unterliegen, die Möglichkeit eröffnet, frei-

willig weitergehende Zugangsbeschränkungen vorzusehen, wodurch Mas-

kenpflicht, Personenobergrenzen und bei Sport- und Kulturveranstaltungen 

mit mehr als 1 000 Personen das Alkoholverbot entfallen: 

 

 Freiwilliges 2G gemäß § 3a Abs. 1 der 14. BayIfSMV:  

Der Zugang wird nur Personen gestattet, die geimpft oder genesen sind 

oder das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

 

 Freiwilliges 3G plus gemäß § 3a Abs. 2 der 14. BayIfSMV:  

Neben Geimpften und Genesenen wird der Zugang auch Schülerinnen 

und Schülern ab zwölf Jahren, die regelmäßigen Testungen im Rahmen 

des Schulbesuchs unterliegen, sowie Personen, die über einen Test-

nachweis auf Grundlage eines PCR-Tests verfügen, gestattet.  
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Arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen bleiben bei der Entscheidung für 

ein freiwilliges 2G oder freiwilliges 3G plus unberührt.  

 

Mit Wirkung ab dem 19. Oktober 2021 wird die 14. BayIfSMV dahingehend 

abgeändert, dass die Erleichterungen für Personen, die zum Betrieb oder 

zur Durchführung von beruflichen sowie gemeinwohlorientierten ehrenamt-

lichen Tätigkeiten des Zugangs bedürfen, gestrichen wurden. Dies bedeu-

tet, dass auch für die Beratungskräfte der Flüchtlings- und Integrationsbe-

ratung bei einer Überschreitung des Wertes der 7-Tage-Inzidenz von 35 

gilt, dass grundsätzlich nur Geimpfte, Genesene oder aktuell Getestete 

(bzw. den Getesteten gleichgestellte Personen) zu geschlossenen, nicht 

privaten Räumlichkeiten von Unterkünften Zugang haben. Verfügen diese 

Personen über einen vollständigen Impfschutz, so ist der einmalige Nach-

weis bei der Verwaltung der Unterkunft ausreichend. Bezogen auf den Ge-

nesenen-Nachweis ist ebenfalls die einmalige Vorlage bei der Verwaltung 

der Unterkunft ausreichend, solange der Nachweis Gültigkeit aufweist. 

Nach Ablauf der Gültigkeit hat ein anderweitiger Nachweis (durch Testung 

oder durch Impfung zu erfolgen). Liegt weder eine vollständige Impfung 

vor, noch kann ein Genesenen-Nachweis erbracht werden, so sind Test-

nachweise an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche erforder-

lich. 

Die Beratungskräfte der Flüchtlings- und Integrationsberatung sind von  

3G /3G plus/2G jedenfalls dann betroffen, wenn ihre Beratungstätigkeit in 

einer einschlägigen Unterkunft stattfindet oder den Charakter einer Veran-

staltung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der 14. BayIfSMV hat. 

 

3. Zugang zu den Unterkünften  

Der Zugang zu den Unterkünften ist unter Beachtung der allgemeinen Vor-

gaben sowie der jeweiligen Hygienekonzepte gestattet. Es gilt das allge-

meine Abstandsgebot sowie eine Maskenpflicht auf allen Verkehrsflächen 

und in Räumen außerhalb der Bewohnerzimmer bzw. abgeschlossener 

Wohneinheiten. Zum eigenen Schutz und zum Schutz der Bewohner wird 

geraten, auch in den Bewohnerzimmern und in abgeschlossenen Wohnein-

heiten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
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Mit Wirkung vom 15. Oktober 2021 wurde die 14. BayIfSMV dahingehend 

geändert, dass eine Kontaktdatenerfassung zum Zwecke der Kontaktper-

sonenermittlung nicht mehr generell erforderlich ist. Aus diesem Grunde ist 

die Erfassung der Kontaktdaten bei Zutritt der Unterkünfte nicht mehr erfor-

derlich. Von der Corona-Pandemie unabhängige Verpflichtungen zur An-

meldung des Zutritts (etwa Genehmigungen des Aufenthaltes auf Grund 

von Regelungen der Hausordnung) bleiben hiervon unberührt. 

 

4. Krankenhausampel und Kommunen mit deutlich erhöhter Sieben-

Tage-Inzidenz 

An die Stelle der 7-Tage-Infektionsinzidenz tritt die Krankenhausampel als 

Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems: 

 

 Wird bayernweit die Stufe Gelb im Sinne des § 16 der 14. BayIfSMV 

(mehr als 1.200 Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung in bayeri-

schen Krankenhäusern) erreicht, beschließt die Staatsregierung weiter-

gehende Maßnahmen, beispielsweise die Anhebung des Maskenstan-

dards auf FFP2 oder Kontaktbeschränkungen. 

 Wird bayernweit die Stufe Rot im Sinne des § 17 der 14. BayIfSMV 

(mehr als 600 Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung auf bayeri-

schen Intensivstationen) erreicht, wird die Staatsregierung neben den 

bereits für Stufe Gelb geltenden Regelungen umgehend weitere Maß-

nahmen verfügen, um die dann akut drohende Überlastung des Ge-

sundheitssystems zu verhindern. 

 In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einem regional hohen Aus-

bruchsgeschehen von COVID-19-Erkrankungen im Sinne des § 18 

Abs. 1 S. 2 der 14. BayIfSMV sollen die zuständigen Kreisverwaltungs-

behörden zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen. In Betracht kom-

men hier insbesondere verschärfende Zutrittsregeln für die Unterkünfte, 

von denen in der Regel auch die Beratungskräfte der FIB betroffen sein 

werden. Die Beratung kann dann in der Regel nur als Distanzberatung 

stattfinden, z. B. über Telefon, E-Mail und Chat. 
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5. Mitwirkung an den Impfkampagnen in den Asylunterkünften 

Die Beratungskräfte der Flüchtlings- und Integrationsberatung spielen bei 

der Steigerung der Impfbereitschaft der Bewohnerinnen und Bewohner von 

Asylunterkünften weiterhin eine besondere Rolle. Für die Herausforderun-

gen im Herbst und Winter ist es von zentraler Bedeutung, dass die beste-

henden Impfangebote so schnell wie möglich wahrgenommen werden. Wir 

bitten Sie deshalb, Ihre Aufklärungsbemühungen zu intensivieren, indem 

grundsätzlich bei jedem Beratungsgespräch die Frage des Impfschutzes 

aufgeworfen wird. 

 

II. Förderrechtliche Auswirkungen 

 

In förderrechtlicher Hinsicht gilt weiterhin: 

 

1. Kann die Beratung als Distanz- oder Präsenzberatung angeboten werden, 

ergeben sich für die Förderung keine Änderungen. 

 

2. Kann der Zuwendungszweck vorübergehend nicht erreicht werden, können 

für die Zeit der vorübergehenden Nichterreichung des Zuwendungszwecks 

nur die nicht zu vermeidenden Ausgaben (insbesondere Fixkosten wie 

Personalausgaben) als zuwendungsfähig anerkannt werden. Der Zuwen-

dungsempfänger ist angehalten, die in diesem Zeitraum anfallenden Aus-

gaben so gering wie möglich zu halten. Sofern die Zuwendung noch nicht 

bewilligt ist, sind bereits im Bescheid die verminderten Ausgaben anzuset-

zen. 

 

3. Sofern die Erfüllung des Zuwendungszwecks aufgrund der vorgenannten 

Einschränkungen insgesamt unmöglich erscheint, bitten wir dies umge-

hend der Regierung von Mittelfranken als Förderbehörde mitzuteilen. Diese 

klärt mit Ihnen die Auswirkungen auf das Förderverfahren. 
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III. Zur weiteren Information: Hinweise zu Integrations- und Berufssprach-

kursen und sonstigen Integrationsangeboten und -projekten 

 

Integrations- und Berufssprachkurse dürfen inzidenzunabhängig in Präsenz-

form durchgeführt werden. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 

die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35 überschreitet, darf in geschlossenen 

Räumen der Zugang zu Integrationskursen, Berufssprachkursen und Erstori-

entierungskursen des BAMF sowie zu den vom StMI geförderten Integrations-

angeboten nur durch solche Personen erfolgen, die geimpft, genesen oder 

getestet sind (§ 3 der 14. BayIfSMV). Die 3G-Regel gilt seit dem 19. Oktober 

2021 auch für Betreiber, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige mit Kunden-

kontakt, insbesondere für die Lehrkräfte. Diese müssen allerdings nur an zwei 

verschiedenen Tagen pro Woche über einen Testnachweis verfügen. Die 

Kursträger sind bei einer 7-Tage-Inzidenz von einem Wert über 35 zur zwei-

wöchigen Aufbewahrung der eigenen Testnachweise sowie zur Überprüfung 

der vorzulegenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweise verpflichtet. Als 

Testnachweis gilt neben PCR-Tests, PoC-PCR-Tests und PoC-Antigentests 

auch ein unter Aufsicht vorgenommener (vom Teilnehmer mitgebrachter oder 

vom Träger freiwillig zur Verfügung gestellter) Antigentest zur Eigenanwen-

dung unter Laien (Selbsttest), vgl. § 3 Abs. 4 der 14. BayIfSMV. Das Staats-

ministerium für Gesundheit und Pflege hat auf Nachfrage erläutert, dass auch 

die einschlägigen Ausführungen im Rahmenkonzept zu außerschulischen Bil-

dungsangeboten vom 5. Oktober 2021 so zu verstehen sind, dass es jedem 

Bildungsträger überlassen bleibt, ob er Selbsttests unter  Aufsicht anbieten 

möchte (§ 2 Nr. 7 Buchstabe a der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahme-

verordnung); sofern Träger das nicht anbieten, müssen sie Kursteilnehmer, 

die keinen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorlegen, ausschließen.  

 

Inzidenzunabhängig besteht in den Kursräumen grundsätzlich Maskenpflicht 

(„OP-Maske“), vgl. § 2 der 14. BayIfSMV. Am Sitzplatz bzw. am Arbeitsplatz 

darf die Maske abgenommen werden, soweit zuverlässig ein Mindestabstand 

von 1,5 m zu anderen Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehö-

ren, gewahrt wird. Für Prüfungen gilt ebenfalls Maskenpflicht, außer am Platz,  
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soweit ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Personen, die 

nicht geimpft, genesen oder getestet sind, werden allerdings durch § 3 der 

14. BaylfSMV nicht in ihrem Zugang zur Prüfung beschränkt. 

Seit dem 6. Oktober 2021 können die Kursträger freiwillig weitergehende Zu-

gangsbeschränkungen (2G, 3G plus, siehe oben unter 2.)  vorsehen. In die-

sem Fall entfällt die Maskenpflicht.  

 

Das BAMF hat einen abgestuften Handlungsrahmen zum Umgang mit Test-

vorgaben für die Teilnahme am Integrationskurs vorgelegt, der drei aufeinan-

der aufbauende Stufen vorsieht: 

 

1. Stufe: Prüfung der Möglichkeit zur Durchführung einer regelmäßigen 

Corona-Testung 

Mit nicht-immunisierten Teilnehmenden soll zunächst geklärt werden, 

ob sie eine regelmäßige Durchführung von Corona-Tests allein oder mit 

Unterstützung des Kursträgers gewährleisten können. Das Bundesamt 

macht keine Vorgaben zu der Ausgestaltung der Corona-Test-Durchfüh-

rung. 

 

2. Prüfung der Möglichkeit einer Teilnahme nicht-immunisierter Teilneh-

mender am virtuellen Klassenzimmer 

Kann Stufe 1 nicht erfüllt werden, prüft der Kursträger, ob ein Wechsel 

für betroffene, nicht immunisierte Teilnehmende in das virtuelle Klassen-

zimmer möglich ist. Der Wechsel kann auch im laufenden Kursabschnitt 

erfolgen. 

 

3. Erklärung des Kursträgers über den vorübergehenden Ausschluss 

von nicht-immunisierten Teilnehmenden 

Ist eine Kursteilnahme weder im Rahmen der Stufe 1 noch der Stufe 2 

möglich, kann der Kursträger betroffene Teilnehmende vorübergehend 

vom Kursbesuch ausschließen. 

  



- 8 - 

 

Helferkreise und ehrenamtlich Aktive können gezielt für eine Corona-Schutz-

impfung werben und auf lokale Impf- und Testangebote hinweisen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Dr. Jung 
Ministerialdirigentin 
 
 
 
 


